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MERKBLATT Recht und Steuern 

 

SACHMÄNGELHAFTUNG IM KAUFRECHT 

 

Der Abschluss eines Kaufvertrages begründet für den Käufer das Recht auf Über-

gabe der Kaufsache und Eigentumsverschaffung an derselben. Verkäufer haben 

die Pflicht, die Kaufsache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen (§ 

433 Abs. 1 BGB). Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache bei Gefahrenüber-

gang stehen dem Käufer gesetzlich normierte Ansprüche gegen den Verkäufer zu. 

Wichtig: Ab 1. Januar 2022 gelten neue Regelungen im Kaufrecht (siehe Ziffer II). 

über die  

I. DIE GESETZLICHEN ANSPRÜCHE DES KÄUFERS 

 

Die Rechte des Käufers bei Mangelhaftigkeit der Kaufsache sind in § 437 BGB 

geregelt. Danach kann der Käufer zunächst Nacherfüllung verlangen, unter weite-

ren Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten bzw. den Kaufpreis mindern oder 

gegebenenfalls Schadensersatz verlangen. Bei Abschluss des Kaufvertrages mit 

einem Verbraucher sind zudem die Besonderheiten des Verbrauchgüterkaufs in 

§§ 474 ff BGB zu beachten. 

1. WANN LIEGT ÜBERHAUPT EIN SACHMANGEL VOR?  

 

Der Sachmangelbegriff ist in § 434 BGB geregelt und kann sich aus verschiede-

nen Gründen ergeben.  

 

a) Vereinbarte Beschaffenheit (§ 434 Abs. 1 S. 1 BGB) 

Zunächst ist eine Sache mangelhaft, wenn sie nicht die tatsächliche Beschaf-

fenheit aufweist, die die Parteien zuvor vereinbart haben. Dazu ist ein Ver-

gleich der Ist-Beschaffenheit mit der Soll-Beschaffenheit der Kaufsache vorzu-

nehmen. Weicht die tatsächliche Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit 

ab, ist die Sache mangelhaft. 

 

Beachte: eine solche Beschaffenheitsvereinbarung kann nicht nur ausdrück-

lich sondern auch konkludent, also durch schlüssiges Verhalten, getroffen wer-

den. 

 

Beispiel: Wird ein Pkw als Neuwagen verkauft, liegt darin die konkludente 

Zusicherung, dass der Wagen „fabrikneu“ ist. Dabei hat der Wagen einen 

Mangel, wenn er mehr als ein Jahr lang auf dem Hof des Händlers 
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gestanden hat. Dies gilt auch dann, wenn er unverändert in dieser Form 

weitergebaut wird und die Standzeit die Tauglichkeit des Fahrzeugs zum 

vertragsgemäßen Gebrauch nicht beeinträchtigt. 
 

Bei Vorliegen einer Beschaffenheitsvereinbarung kommt es für die Beurteilung 

der Mangelhaftigkeit der Sache in diesem Punkt alleine auf die Vereinbarung 

an. Wurde eine solche Vereinbarung nicht getroffen kommen folgende Mängel 

in Betracht: 

 

b) Eignung zur vorausgesetzten Verwendung der Sache (§ 434 Abs. 1 S. 2 

Nr. 1 BGB) 

Eine Sache ist mangelhaft, wenn sie sich nicht zur im Vertrag vorausgesetzten 

Verwendung eignet. Die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung ergibt sich in 

der Regel ohne besondere Erklärung aus dem allgemeinen Verwendungs-

zweck der Sache. Ein solcher Mangel liegt bspw. in dem Verkauf eines nicht 

passenden Ersatzteils.  

 

c) Eignung zur gewöhnlichen Verwendung der Sache (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 

2 BGB) 

Die Kaufsache muss sich weiter zur gewöhnlichen Verwendung eigenen und 

eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und 

der Käufer nach Art der Sache erwarten kann. Mängel sind hier bspw. techni-

sche Defekte oder der Verkauf eines Unfallfahrzeugs ohne einen entsprechen-

den Hinweis auf den Unfallschaden.  

Beachte: War beiden Parteien klar, dass die Sache nicht oder nicht einwand-

frei funktionstüchtig ist, stellt dies keinen Sachmangel dar.  

 

d) Öffentliche Äußerungen des Verkäufers, Herstellers (§ 434 Abs. 1 S. 3 

BGB) 

Ein Sachmangel liegt auch dann vor, wenn die Sache nicht die Eigenschaft 

aufweist, auf die öffentlich bspw. durch ein Prospekt, auf der Verpackung oder 

in der Werbung, hingewiesen wurde. Unerheblich ist dabei, dass die öffentli-

chen Äußerungen nicht von dem Verkäufer selbst, sondern vom Hersteller ge-

troffen wurde, da sich der Verkäufer diese öffentlichen Äußerungen zurechnen 

lassen muss. Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn der Verkäufer die öffent-

liche Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen musste oder diese die 

Kaufentscheidung nicht beeinflusst hat. Hierfür trägt jedoch der Verkäufer die 

Beweislast.  

 

e) Fehlerhafte Montage (§ 434 Abs. 2 S. 1 BGB) bzw. fehlerhafte Montagean-

leitung (§ 434 Abs. 2 S.2 BGB) 

Ein Sachmangel liegt auch dann vor, wenn die Montage der Sache vereinbart 

wurde und die Montageleistung selbst unsachgemäß durchgeführt wurde. 

Dass die gekaufte Sache selbst keinen Mangel aufweist, ist unerheblich. 

 

Beispiel: Mangelfreie Küchenschränke werden unsachgemäß montiert. 
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Ebenso ist eine Montageanleitung mangelhaft, wenn sie nicht in deutscher 

Sprache abgefasst ist oder sich auf eine andere Sache als die gekauft bezieht.  

 

f) Lieferung einer anderen Sache oder Lieferung einer zu geringen Menge 

(§ 434 Abs. 3 Alt. 1 und Alt. 2 BGB) 

Einem Mangel steht es gleich, wenn eine andere Sache als die gekaufte (sog. 

Aliud-Lieferung) oder eine zu geringe Menge geliefert wird.  

2. BEDEUTUNG DES GEFAHRÜBERGANGS 

 

Dem Käufer stehen nur dann die Gewährleistungsrechte zu, wenn der Mangel 

schon zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorgelegen hat. Der Gefahrübergang 

liegt in der Regel in der Übergabe der Sache (§ 446 S.1 BGB) oder vorher mit 

Eintritt des Annahmeverzug (§ 446 S. 3 BGB), spätestens mit der Ablieferung im 

Sinne von § 438 BGB. Für den Versendungskauf gilt § 447 BGB. Es ist ausrei-

chend, wenn der Mangel zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bereits begrün-

det war, aber erst später in Erscheinung tritt.  

 

Beispiel: Eine Zeltnaht war von Anfang an schlecht verklebt und reißt spä-

ter. 

 

Beachte: Grundsätzlich muss der Käufer beweisen, dass die Sache im Zeitpunkt 

des Gefahrübergangs mangelhaft war. Eine Besonderheit gilt aber gemäß § 476 

BGB für den Verbrauchsgüterkauf. Verkauft ein Unternehmer Waren an einen Ver-

braucher gilt eine Beweislastumkehr für die ersten 6 Monate. Danach wird (wider-

legbar) zu Gunsten des Verbrauchers vermutet, dass die Sache bereits bei Ge-

fahrenübergang mangelhaft war, wenn der Mangel sich innerhalb von sechs Mo-

naten seit Gefahrenübergang zeigt.  

 

Beachte: Vor Gefahrenübergang hat der Käufer das Recht die Annahme der 

mangelhaften Sache zu verweigern ohne dabei in Annahmeverzug zu geraten. 

Eine Pflicht zur Abnahme der mangelhaften Sache nach § 433 Abs. 2 BGB besteht 

nicht. In einem solchen Fall findet das allgemeine Leistungsstörungsrecht Anwen-

dung.    

3. WELCHE RECHTE STEHEN DEM KÄUFER BEI MANGELHAFTIGKEIT DER 

KAUFSACHE ZU? 

 

a) Nacherfüllung (§ 437 Nr. 1 i. V. m. § 439 BGB) 

Liegt ein Sachmangel der Kaufsache bei Gefahrenübergang vor hat der Käufer 

zunächst das Recht auf Nacherfüllung. Danach kann der Käufer nach seiner 

Wahl Nachbesserung oder Nachlieferung verlangen. Unter Nachbesserung 

versteht man die Reparatur der mangelhaften Sache, unter Neulieferung die 

Lieferung einer anderen mangelfreien Sache bei gleichzeitiger Rückgabe der 

fehlerhaften Sache. 
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Der Verkäufer darf die gewählte Art der Nacherfüllung nur verweigern, wenn 

diese unmöglich ist oder für ihn mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbun-

den ist.  

 

Beachte: Dem Käufer selbst steht kein Recht zur Selbstbeseitigung des Man-

gels zu. Beseitigt er den Mangel dennoch selbst, ohne dass er Nacherfüllung 

vom Verkäufer verlangt hat, führt dies grundsätzlich zum Verlust seines Nach-

erfüllungsanspruches. Ein Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Selbstvor-

nahme besteht in diesem Fall ebenfalls nicht. Eine Ausnahme von diesem 

Grundsatz gilt nur in den seltenen Fällen, wenn die Selbstvornahme eine Not-

maßnahme darstellt, die zur Erhaltung der Kaufsache erforderlich ist und die 

der Verkäufer nicht mehr rechtzeitig veranlassen könnte.  

 

Beachte: Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 

zu tragen. Diese Kosten dürfen dem Käufer nicht auferlegt werden.  

 

Dem Käufer dürfen auch dann keine Kosten entstehen, wenn der Käufer die 

mangelhafte Sache bereits eingebaut hat und der Mangel vor dem Einbau nicht 

erkennbar war. Der Verkäufer hat dann die Kosten für den Ausbau der mangel-

haften Sache sowie die Kosten für den Einbau der mangelfreien Sache als 

Schadensersatz zu tragen. Begründet wird dies damit, dass der Käufer so zu 

stellen sei, wie er stünde, wenn er von Anfang an eine mangelfreie Sache er-

halten hätte. 

 

Beispiel: Käufer verlegt gekaufte Fliesen. Erst nachdem die Fliesen flä-

chendeckend verlegt waren fiel der Sachmangel, eine Verfärbung der Flie-

sen, auf.  
 

b) Weitere Gewährleistungsansprüche 

Schlägt die Nacherfüllung fehl oder hat der Verkäufer diese verweigert, stehen 

dem Käufer Ansprüche auf Rücktritt vom Vertrag, Minderung und/ oder Scha-

densersatz zu. Gleiches gilt, wenn er dem Verkäufer eine angemessene Frist 

zur Nacherfüllung eingeräumt hat und diese erfolglos verstrichen ist.  

 

Beachte: Die Nachbesserung gilt in der Regel nach dem erfolglosen zweiten 

Versuch als fehlgeschlagen (§ 440 S. 2 BGB).  

 

Beachte: Der Käufer hat grundsätzlich vor Geltendmachung seiner weiteren 

Gewährleistungsansprüche dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nach-

erfüllung zu setzen. Die Fristsetzung ist aber nicht notwendig, wenn der Ver-

käufer beide Arten der Nacherfüllung verweigert hat oder die Nachbesserung 

fehlgeschlagen ist.  

 

aa) Rücktritt (§ 437 Nr. 2 i. V. m. §§ 323 oder 326 Abs. 5 BGB) 

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer. Die Rück-

trittserklärung ist nicht an eine bestimmte Form gebunden und kann daher 
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mündlich bzw. telefonisch erklärt werden oder kann konkludent in der Rück-

gabe der Kaufsache enthalten sein. Mit Zugang der Rücktrittserklärung 

beim Verkäufer wird der Kaufvertrag in ein Rückgewährschuldverhältnis 

umgewandelt. Dabei sind die Kaufsache und der bezahlte Kaufpreis an die 

jeweilige andere Partei zurückzugeben. Kann der Käufer die mangelhafte 

Ware nicht mehr oder nur noch in verschlechtertem Zustand zurückgeben, 

kann der Unternehmer Wertersatz verlangen. Dies gilt allerdings dann 

nicht, wenn die Verschlechterung der Ware auf einer bestimmungsgemä-

ßen Ingebrauchnahme beruht. Hierin liegt ein Unterschied zum Widerruf im 

Fernabsatzrecht, bei dem die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme die 

Wertersatzpflicht des Kunden bei entsprechender Belehrung nicht aus-

schließt. 

 

Beachte: Das Rücktrittsrecht ist im Falle der Unerheblichkeit oder Gering-

fügigkeit des Mangels ausgeschlossen (§ 323 Abs. 5 S. 2 BGB). Die Erheb-

lichkeitsprüfung fordert eine umfassende Interessenabwägung zwischen 

den Beteiligten. Dabei inzidiert der Verstoß gegen eine Beschaffenheitsver-

einbarung die Erheblichkeit des Mangels.  

 

bb) Minderung (§ 437 Nr. 2 i. V .m. § 441 BGB) 

Der Käufer kann nach seiner Wahl statt Rücktritt vom Vertrag auch die Min-

derung des Kaufpreises verlangen. Tut er dies, ist sein Recht zum Rücktritt 

ausgeschlossen. Die Berechnung erfolgt nach der Formel:  

 

geminderter Preis = (wirklicher Wert x vereinbarter Preis) : Wert ohne Man-

gel.  

 

Beachte: Hat der Käufer bereits seinen Rücktritt wirksam erklärt, entfällt 

sein Recht auf Minderung. 

 

cc) Schadensersatz (§ 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 280 ff. BGB) 

Es sind verschiedene Konstellationen denkbar, in denen der Verkäufer 

dazu verpflichtet ist, dem Käufer den Schaden zu ersetzen, den er aufgrund 

der Mangelhaftigkeit der Kaufsache erlitten hat. 

Denkbar sind: Mangelschaden, also ein Schaden der unmittelbar im Zu-

sammenhang mit der mangelhaften Sache entsteht (z. B. Reparaturkos-

ten), und Mangelfolgeschäden die an anderen Rechtsgütern eintreten (z. 

B. verdorbene Speisen in einer defekten Gefriertruhe). Zudem ist denkbar, 

dass der Käufer für vergebliche Aufwendungen, die er im Vertrauen auf den 

Erhalt der Sache gemacht hat, Ersatz verlangt (z. B. Fahrtkosten).  

 

4. KÖNNEN DIE RECHTE DES KÄUFERS TROTZ VORLIEGEN EINES SACH-

MANGELS AUSGESCHLOSSEN SEIN? 
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Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde den Mangel bei Abschluss des Vertrages 

kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. Beruht die Unkenntnis auf gro-

ber Fahrlässigkeit, haftet der Verkäufer jedoch, wenn er den Mangel arglistig ver-

schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat (§ 

442 BGB).  

5. WANN VERJÄHREN DIE MÄNGELANSPRÜCHE?  

 

Die Verjährung der Mängelansprüche ist abweichend von der allgemeinen Regel-

verjährung in § 438 BGB geregelt. Danach verjähren Mängelansprüche an einer 

Kaufsache in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit Ablieferung der Sache, 

welche sich in der Regel mit der Übergabe der Sache decken wird.  

 

Beachte: Die Verjährung beträgt fünf Jahre bei einem Bauwerk oder bei einer 

Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-

wendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. 

 

Beachte: Es ist möglich die Verjährungsfrist vertraglich bspw. durch AGB zu ver-

kürzen, wenn es sich um einen Verkauf an einen Unternehmer handelt. Handelt 

es sich um einen Verkauf von neuen Sachen kann die Verjährung auf ein Jahr 

verkürzt werden. Eine kürzere Verjährungsfrist bei Neuware wäre nur in Form ei-

ner Individualabrede - also nicht durch AGB - möglich. Bei gebrauchten Sachen 

kann die Verjährung noch weiter verkürzt werden.  

 

!Achtung! Handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf, also einen Verkauf an 

einen Verbraucher, ist eine Verkürzung der Verjährungsfrist in keinem Fall mög-

lich. 

6. IST EIN AUSSCHLUSS DER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE 

MÖGLICH? 

 

Bei der Frage, ob die Mängelgewährleistungsrechte vertraglich ausgeschlossen 

werden können ist strikt danach zu unterscheiden, ob der Kaufvertrag mit einem 

Unternehmer oder mit einem Verbraucher geschlossen werden soll. Im letzten Fall 

handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf. Bei einem Verbrauchsgüterkauf ist 

ein Ausschluss der Mängelgewährleistungsrechte nicht möglich (§ 475 BGB). 

 

Gegenüber Unternehmer besteht grundsätzlich die Möglichkeit einen Haftungsaus-

schluss bzw. die Begrenzung der Haftung zu vereinbaren. Allerdings ist ein voll-

ständiger Haftungsausschluss auch gegenüber Unternehmern nicht möglich.   

 

Achtung! Damit ein Haftungsausschluss in AGB oder als Individualabrede bei ei-

ner gerichtlichen Überprüfung standhält, sollte Sie sich unbedingt von einem 

Rechtsanwalt beraten lassen. 
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7. UNTERNEHMERRÜCKGRIFF? 

 

Für den Fall, dass der Unternehmer eine neu hergestellte Sache wegen ihrer Man-

gelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Verbraucher den Kaufpreis gemindert 

hat, stehen dem Unternehmer gegenüber seinem Verkäufer (in der Regel sein Lie-

ferant) die in § 437 BGB bezeichneten Rechte zu. Dabei bedarf es keiner Fristset-

zung mehr. 

 

War der Mangel bereits bei Gefahrenübergang auf den Unternehmer vorhanden, 

kann der Unternehmer zudem die Aufwendungen von seinem Lieferanten ersetzt 

verlangen, die er für die Nachbesserung gegenüber dem Verbraucher zu tragen 

hatte (§ 478 Abs. 2 i. V. m. § 439 Abs. 2 BGB). 

8. WORIN LIEGT DER UNTERSCHEID DER SACHMÄNGELHAFTUNG ZUR GA-

RANTIE? 

 

Im Unterschied zur gesetzlich vorgeschriebenen Mängelgewährleistung übernimmt 

im Falle der Garantie der Hersteller oder der Händler vertraglich die Verantwor-

tung dafür, dass die verkaufte Sache zur Zeit des Gefahrenübergangs eine be-

stimmte Beschaffenheit aufweist (Beschaffenheitsgarantie) oder für eine be-

stimmte Dauer behält (Haltbarkeitsgarantie). Die Garantie steht daher selbständig 

neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen des Käufers und ist von die-

sen völlig unabhängig. Eine Garantie wird freiwillig durch die Abgabe einer (schrift-

lichen oder mündlichen) Garantieerklärung vereinbart. Aus der Garantieerklärung 

ergibt sich, wofür die Garantie gegeben werden soll und welche Ansprüche dem 

Käufer zustehen sollen. Da die Sachmängelhaftung im Kaufrecht ein Mindestmaß 

an Haftung darstellt, wird in der Garantie regelmäßig ein höherer Schutz vereinbart. 

 

Für die Garantie haftet nur derjenige, der die Erklärung gegenüber dem Käufer 

abgegeben hat. Also etwa der Verkäufer, wenn er sie in einem Verkaufsgespräch 

mit dem Käufer vereinbart hat oder der Hersteller, der die Garantieerklärung abge-

geben hat. Im letzteren Fall ist ein Rücktritt vom Kaufvertrag und Minderung aus-

geschlossen, weil der Hersteller nicht Partei des Kaufvertrags wurde. Die Garantie 

kann hier nur auf Ersatzlieferung, Nachbesserung oder Schadensersatz gerichtet 

sein. 

 

Die Garantieerklärung muss gegenüber Verbrauchern einfach und verständlich ab-

gefasst sein und den Hinweis darauf enthalten, dass die gesetzlichen Rechte des 

Verbrauchers nicht durch die Garantie eingeschränkt werden. Zudem kann der 

Verbraucher verlangen, die Garantieerklärung in Textform zu erhalten.  

9. BESONDERHEIT GEGENÜBER KAUFLEUTEN  

 

Handelt es sich bei dem Käufer um einen im Sinne des §§ 1 ff. HGB ist zu beach-

ten, dass den Kaufmann eine Rügeobliegenheit trifft. Er hat die gekaufte Ware 

unverzüglich nach Ablieferung zu überprüfen und im Falle der Mangelhaftigkeit 
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dem Verkäufer den Mangel unverzüglich anzuzeigen. Kommt er dieser Rügeob-

liegenheit nicht nach, verliert er seine Gewährleistungsrechte gegenüber dem Ver-

käufer – es sei denn, der Mangel war bei der Überprüfung nicht erkennbar. Zeigt 

sich dieser nicht erkennbare Mangel später, muss unverzüglich nach Entdeckung 

des Mangels die Anzeige gegenüber dem Verkäufer vorgenommen werden, um 

nicht die Gewährleistungsansprüche zu verlieren (§ 377 HGB).  

 

II. NEUREGELUNGEN AB 1. JANUAR 2022 

 
Die Bundesregierung hat im Februar 2021 einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung 
der EU-Warenkaufrichtlinie vorgelegt, der mittlerweile von Bundestag und Bun-
desrat verabschiedet wurde und ab 1. Januar 2022 gelten wird. Betroffen ist der 
Verbrauchsgüterkauf. Die Gewährleistungsregeln werden EU-weit harmonisiert, 
neu geregelt wird vor allem der Sachmangelbegriff und der Verkauf von Sachen 
mit digitalen Elementen (z. B. Smart-TV, Smartphones, Stereoanlagen, Spielekon-
solen, smarte Haushaltsgeräte wie Saugroboter, intelligente Kühlschränke etc.). 
Damit werden viele Händler von den Neuregelungen betroffen sein. 

 
Wichtige Änderungen: 

 

• In Umsetzung der Warenkaufrichtlinie wird der Mangelbegriff in § 434 BGB 
geändert. Die Mangelfreiheit erfordert danach künftig die Einhaltung von sub-
jektiven und objektiven Anforderungen. Daneben werden Anforderungen an 
die Montage, bei Waren mit digitalen Inhalten an die Installierbarkeit, geregelt 
(§ 475b Abs. 2 BGB). 
 

• Abweichungen von den objektiven Anforderungen sind bei Verbraucherge-
schäften künftig nur wirksam zu vereinbaren, wenn der Verbraucher vor Ab-
gabe der Willenserklärung eigens darüber in Kenntnis gesetzt und dies im Ver-
trag ausdrücklich und gesondert vereinbart worden ist (§ 476 Abs. 1 BGB). 
 

• Update-Verpflichtung bei digitalen Inhalten: Der Verkäufer muss Updates für 
digitale Elemente vorhalten. Dabei schuldet er alle Aktualisierungen, die für 
den Erhalt der Vertragsmäßigkeit der Sache erforderlich sind. Er muss den 
Verbraucher zudem über die anstehende Aktualisierung informieren. Jenseits 
von funktionserhaltenden Aktualisierungen ist der Unternehmer aber nicht 
dazu verpflichtet, verbesserte Versionen der digitalen Elemente zur Verfügung 
zu stellen. Für die Dauer der Aktualisierungspflicht gibt es keine zeitlichen Vor-
gaben. Es kommt auf die Verbrauchererwartung an. 
 

• In § 439 Abs. 6 (bisher Abs. 5) BGB wird für den Fall der Nachlieferung eine 
Verpflichtung zur Rücknahme des mangelhaften Gegenstandes ergänzt. 
 

• § 442 BGB, der die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten bei Kennt-
nis von Mängeln ausschließt, soll in § 475 Abs. 3 BGB für den Verbrauchsgü-
terkauf ausgeschlossen werden. Damit können Verbraucher künftig auch Man-
gelrechte geltend machen, obwohl sie den Mangel bei Vertragsschluss kann-
ten. Die Änderung wird mit den Vorgaben der Warenkaufrichtlinie begründet, 
die für das Abweichen vom Mangelbegriff eine ausdrückliche und gesonderte 
Vereinbarung verlangt. 
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• Nach § 475 Abs. 5 BGB muss die Nacherfüllung für den Verbraucher nicht nur 
unentgeltlich, sondern auch innerhalb einer angemessenen Frist und ohne er-
hebliche Unannehmlichkeiten erfolgen. Auch insoweit werden Vorgaben der 
Warenkaufrichtlinie umgesetzt. 
 

• Die Voraussetzungen für den Rücktritt und die Minderung werden gesenkt. 
Nach § 475d BGB ist eine aktive Fristsetzung des Verbrauchers nicht mehr 
erforderlich. Der Verbraucher kann bereits zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern, wenn er den Verkäufer vom Mangel unterrichtet und dieser in einer 
angemessenen Frist nicht nacherfüllt hat. Außerdem ist im Falle eines beson-
ders schwerwiegenden Mangels ein sofortiger Rücktritt möglich. Auch bei den 
Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch statt der Leistung nach 
§ 281 BGB bedarf es der Fristsetzung dann nicht. 
 

• Nach § 475e Abs. 1 BGB beginnt die zweijährige Verjährungsfrist bei Sachen 
mit digitalen Elementen wegen eines Mangels an dem digitalen Element erst 
mit Ablauf des Zeitraums der Aktualisierungspflicht bzw. des Bereitstellungs-
zeitraums. 
 

• In § 475e Abs. 3 und 4 BGB wird eine Ablaufhemmung bei der Verjährungsfrist 
eingeführt. Danach endet die Verjährung frühestens vier Monate, nachdem 
sich ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt hat. Hintergrund ist, 
dass die Warenkaufrichtlinie vorschreibt, dass die zweijährige Gewährleistung 
voll zur Geltung kommen muss, d. h. auch ein Mangel, der sich am letzten Tag 
der Zweijahresfrist zeigt, noch behoben werden soll. Auch im Falle einer Nach-
besserung oder wenn der Verbraucher auf Veranlassung des Verkäufers eine 
Garantieleistung in Anspruch nimmt, tritt die Verjährung frühestens zwei Mo-
nate nachdem der Verkäufer die Sache zurückerhalten hat ein. 
 

• Die Frist der Beweislastumkehr nach § 477 BGB wird auf ein Jahr verlängert. 
Mit der Verlängerung von bisher sechs Monaten auf ein Jahr wird die Wa-
renkaufrichtlinie 1:1 umgesetzt. 
 

• Bei gebrauchten Sachen soll wieder eine Verkürzung der Verjährungsfrist auf 
ein Jahr zugelassen werden. Allerdings werden die formellen Voraussetzun-
gen für eine entsprechende Vereinbarung erheblich erhöht. Auch insoweit soll 
erforderlich sein, dass der Verbraucher über die kürzere Verjährungsfrist ei-
gens in Kenntnis gesetzt und diese ausdrücklich und gesondert im Vertrag 
vereinbart wird. 
 

• Nach § 479 Abs. 3 BGB muss eine Garantie künftig mindestens den Umfang 

des gesetzlichen Nacherfüllungsanspruchs haben. Die Regelung beruht eben-

falls auf der Umsetzung der Warenkaufrichtlinie. 

 
 

 

Hinweis: 

Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der IHK Würzburg-Schweinfurt für Ihre Mitgliedsunternehmen. 

Dabei handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung der rechtlichen Grundlagen, die nur erste Hinweise 

enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es kann eine anwaltliche Beratung im Einzelfall nicht er-

setzen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit 

nicht übernommen werden.  

Wir danken den befreundeten Kammern, von welchen teilweise die Inhalte dieses Merkblatts übernommen wurden. 
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Stand: Sept. 2021 
 
ANSPRECHPARTNER 
 
Mathias Plath  
0931 3194-313  
mathias.plath@wuerzburg.ihk.de 
 
Cornelia Becker-Folk 
0931 4194-383 
cornelia.becker-folk@wuerzburg.ihk.de 
 
Corinna Schreck 
0931 4194-243 
corinna.schreck@wuerzburg.ihk.de  
 
Rebekka Hennrich 
0931 4194-249 
rebekka.hennrich@wuerzburg.ihk.de 
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